Pressemeldung

Der Gerustbau schafft einen sicheren Arbeitsplatz fur alle am
Bau

Warum der Gerlistbau als gefahrgeneigtes Handwerk in den Handen der Spezialisten
liegen sollte

Koéln, 8. Marz 2021 — Eine geplante Anderung der Handwerksordnung (HwO) sieht eine Klar-
stellung fur das Aufstellen von Arbeits- und Schutzgeriisten durch andere Bauhandwerke vor.
Demnach sollen zukinftig Arbeits- und Schutzgeriiste nur noch durch spezialisierte Gertist-
baubetriebe auf- und abgebaut werden, wahrend andere Handwerke die Geriste nur noch zur
Ermoglichung ihrer eigenen Tatigkeiten aufstellen dirfen.

Die Bundesinnung fur das Gerlstbauer-Handwerk und der Bundesverband Gerlstbau kamp-
fen seit Jahren fur diese Richtigstellung der Gesetzeslage und pladieren: Als gefahrgeneigtes
Handwerk gehdrt der Gerlstbau in die Hande der Spezialisten.

Die Historie

Der Gerustbau ist seit 1998 ein Vollhandwerk, welches eine dreijahrige vollumfangliche Ausbil-
dung im Gerustbau erfordert ebenso wie die Meisterprifung zur Fihrung eines Betriebes. Ge-
ristbaubetriebe stellen sichere Arbeitsplatze fur Dritte zur Verflgung und sind daher zu Recht
Spezialisten. Der Schutz der GerUstbauer in der Auf- und Abbauphase von Geriisten spielt in
diesem Handwerk eine ebenso zentrale Rolle, wie die Bereitstellung eines sicheren Arbeits-
platzes fur Dritte.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts war dies einmal anders und der Gerlstbau wurde von anderen
Bauhandwerken nebenbei ,mitgemacht®. Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Gebau-
dearchitektur einerseits und die Komplexitat damit einhergehender Einrlistungserfordernisse
hat sich der Gerustbau inzwischen immer mehr zu einem Spezialistengewerbe herausgebildet.

Aufgrund ihrer friiheren Tradition, Geriliste zur Ausiibung ihrer Handwerke aufzustellen, wurde
bestimmten Bauhandwerken bei der Vollhandwerkwerdung des Geristbauer-Handwerks im
Jahr 1998 im sogenannten Ubergangsgesetz weiterhin gestattet, Geriiste zur Ausiibung ihres
Handwerks aufzustellen. Die Intention war in erster Linie, die Ausiibung des eigenen Hand-
werks weiter zu ermoglichen, nicht aber einen Gewerbezweig ,,Gerlstbau” zusatzlich zu be-

treiben.
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Auslegung des Ubergangsgesetzes

Das Ubergangsgesetz ist in der Folgezeit jedoch weiter ausgelegt worden als es urspringlich
gedacht war. Von einigen Handwerksbetrieben wurde es in der Praxis dazu missbraucht, an-
stelle oder neben dem eigenen Handwerk Uberwiegend das Gerlstbauer-Handwerk auszu-
uben. Eine solche Auslegung des Ubergangsgesetzes, wie sie von einzelnen anderen Hand-
werken mangels gesetzlicher Klarstellung vertreten wurde, stellt einen Widerspruch zur Hand-
werksordnung dar, die eigentlich fur ein Vollhandwerk kein Schlupfloch am Meister vorbei be-
inhalten sollte.

Unfallvermeidung spart Leid und Kosten flr Bauherren

Das Aufstellen von Arbeits- und Schutzgerusten ist keine einfache Téatigkeit und beschrénkt
sich nicht nur auf die Einrtistung von Fassaden im Einfamilienhausbau, sondern umfasst jede
denkbare Fassadenstruktur, vom Hochhaus Uber architektonisch anspruchsvolle Glas- oder
Altbaufassaden bis hin zu Denkmaleinriistungen, Kirchtiirmen oder Industrieanlagen — also
komplexe Einristungsprojekte. Daher erklart sich auch die Entwicklung des Gerilstbaus hin zu
einem eigenstandigen Handwerk, welches ein technisches Spezialwissen und zunehmend
weitgefacherte Kenntnisse im Arbeitsschutz erfordert.

Denn ein zentraler Aspekt ist die Vermeidung von Unféllen. Die Verantwortung fiir einen Ge-
rastunfall auf einer Baustelle tragt in letzter Konsequenz der Bauherr, der ein Unternehmen
auf Grundlage der Fachkunde sorgféltig auswahlen muss. Kein privater oder auch offentlicher
Bauherr mochte fiir das Leid eines Unfallopfers verantwortlich sein. Die Vermeidung von Un-
fallen hilft primar, Leid von Betroffenen, Familien und Unternehmen fernzuhalten. Doch es
werden hierbei auch Folgekosten fur die Entschadigung von Verunfallten oder Hinterbliebenen
eingespart.

Auch werden Kosten fur den Bauherrn dadurch geringer, dass ein vollumfanglich auf sein Ge-
werbe ausgerichtetes Gerlstbauunternehmen die Tatigkeiten des Auf-, Um- und Abbaus von
Gerusten wesentlich effizienter und damit wirtschaftlicher ausfiihren kann, was das Bauen
auch fir einen privaten Hauslebauer kostenfreundlicher gestaltet.

Arbeitsschutz hat oberste Prioritat

Als gefahrgeneigtes Handwerk ist der Geriistbau einer hohen Gefahrenklasse in der gesetzli-
chen Unfallversicherung zugeordnet. Entsprechend betreiben die Unternehmen des Gerust-
bauer-Handwerks einen hohen Aufwand fir den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Zudem bestehen die Gefahren bei nicht fachgerechter Gerusterstellung nicht nur fur
den Geristbauer selbst, sondern auch fiir Arbeitnehmer anderer Gewerke, Passanten oder
den StralR3enverkehr.

In der Praxis und auch bei der Unfallanalyse ist immer wieder festzustellen, dass andere Ge-
werke, die tiber das Ubergangsgesetz ebenfalls Arbeits- und Schutzgeriiste aufstellen diirfen,
sich der erforderlichen SchutzmalRnahmen im Arbeitsschutz nicht bewusst sind und es auch
am technischen Spezialwissen fehlt. Manche Gewerke unterliegen beispielsweise auch einer
wesentlich niedrigeren Gefahrenklasse. Gleichwohl werden héaufig Unfélle, die im Zusammen-
hang mit Gerlstbau stehen, nicht der jeweiligen Branchen-Gefahrenklasse des Aufstellers,
sondern derjenigen des Gerustbaus zugeordnet.

Andere Gewerke verfugen nicht tber das notwendige Spezialwissen

Seit der Einfilhrung der Regelung im Ubergangsgesetz hat sich das Geriistbauer-Handwerk
stetig weiterentwickelt und ist spezieller geworden. Dieses erhdhte Anforderungsniveau, vor
allem in sicherheitstechnischer Hinsicht, wird in anderen Handwerken, wie beispielsweise dem
Stuckateurhandwerk, nicht gleichermaf3en dadurch erfillt, dass das Thema Gerdlist in den dor-
tigen Meisterprifungsverordnungen ,gestreift* wird. Die ,Koordination, Organisation und das
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Uberwachen® der Geriiste wird hier lediglich als Randthema behandelt, und beinhaltet nicht
anndhernd die Kenntnisse und Fertigkeiten die vorliegen missen, wenn ein Gerist fur Dritte
selbst auf-, um- oder abgebaut werden muss.

,Ubergang“ dauert bereits viel zu lange

,Bei dem Ubergangsgesetz, das sagt schon der Titel, sollte es sich um eine Ubergangsrege-
lung handeln®, so Marcus Nachbauer, Bundesinnungsmeister und Prasident des Bundesver-
bands Gerustbau. ,Inzwischen sind jedoch 23 Jahre vergangen, so dass nicht mehr von einer
Ubergangszeit gesprochen werden kann. Es ist an der Zeit, diesen alten Zopf abzuschneiden.
Der aktuelle Gesetzesentwurf, wonach die anderen Handwerke Arbeits- und Schutzgeruste
zukunftig nur noch zur Ermdglichung der jeweils zu ihren Gewerben gehdrenden Téatigkeiten
erstellen durfen, ist daher mehr als tberfallig.”

Andere Handwerke, die die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im Gerustbauer-Hand-
werk nachweisen kdnnen, kdnnen auch nach in Krafttreten der vorgesehenen Neuregelung des
§ 1 Abs. 4 Ubergangsgesetz hierfiir eine Genehmigung tber § 7a Handwerksordnung erhalten.
Auch wird es im Rahmen von § 5 Handwerksordnung weiter moglich sein, das Gerist nach
eigener Nutzung an ein anderes Gewerk mietrechtlich zu uberlassen. Dies sind Regeln der
Handwerksordnung, die fir alle Handwerke in Deutschland gleichermalRen gelten.

BUNDESINNUNG fiir das
GERUSTBAUer-Handwerk

BUNDESVERBAND GERUSTBAU

Ansprechpartnerin:

Henriette Conzen

Presse- und Offentlichkeitsarbeit
Tel. 0221 870 60 — 40
h.conzen@geruestbauhandwerk.de

www.geruestbauhandwerk.de

@ (0221)87060-0 Rosrather Strafle 645 Volksbank Kéln Bonn eG
Fax (0221) 87 06 0 - 90 51107 Koin BIC: GENODED1BRS
Geschaftszeiten: Mo.-Do. 8.00 - 17.00, Fr. 8.00 - 15.00 IBAN Bundesverband: DE83 3806 0186 6801 0470 15
IBAN Bundesinnung: DE68 3806 0186 4505 4280 19



mailto:h.conzen@geruestbauhandwerk.de
http://www.geruestbauhandwerk.de/

	BUNDESVERBAND GERÜSTBAU

